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Ermittlung des zu erwarteten Nutzwärmebedarfs und der voraussichtlichen Jahreskosten 

1. Datenermittlung aus dem Vorvertrag (Der Bedarf hat sich nicht geändert) 
Geben Sie nachfolgend die Daten aus dem Vorvertrag (§7) Seite 7 hier ein: 

 
§ 7 Anschlussleistung 

 

1. Der Betreiber hat auf der Grundlage der vom Wärmekunden zur Verfügung gestellten 
Daten die Wärmeleistung ermittelt und den Nutzwärmebedarf für den 
Verbrauchszweck Raumheizung und Brauchwarmwasser wie folgt bestimmt: 

 
Wärmeleistung/max. Heizlast 

 

  kW 
 

Erwarteter durchschnittlicher jährlicher Wärmedarf für das anzuschließende Objekt  

 

kWh/Jahr  
 

Der tatsächliche Wärmedarf kann davon abweichen und ist u.a. nutzungs- und 
witterungsabhängig. 

 
 
Haben Sie Ihre Daten nicht mehr griffbereit oder haben sich die Verbrauchswerte geändert, so können Sie online unter 
ukcz.de/brankenrath, passend zu Ihrem jetzigen Wärmeerzeuger ein Formular downloaden, indem Sie Ihren 
voraussichtigen Bedarf ermitteln können. 

 
 

2. Zuordnung Ihres Gebäudes in eine Gebührenzone: 

 Markieren Sie hier den Leistungsbereich in dem sich Ihr oben eingetragene Wärmeleistung/max. Heizlast 
befindet. Lesen Sie anschließend die Gebührenzone eine Reihe tiefer ab.  

Wärmeleistung/max. Heizlast 
 in kW 

0 - 8 9-16 17-24 > 25 

Gebührenzone: Ⅰ Ⅱ Ⅲ Sonderkunde* 
 

 
3. Ermittlung ihrer voraussichtlichen Gebührenhöhe: 

A Gebührenzone: Ⅰ Ⅱ Ⅲ Gebührenzone:   

 
 

Grundgebühr: 696,00 € 960,00 € 1.440,00 € 
 

Grundgebühr:      

             
  

 +  

B Messgebühr: 200 € 200 € 200 € 
 

Messgebühr: 200 € 
      durchschnittlicher 

Wärmebedarf aus 2.: 

        
+ 

 
 

      
Arbeitsgebühr: 

 
  

  

C Arbeitsgebühr:   x 0,108 €/kWh =   

                =  

           Ergebnis Jahreskosten:                              
÷ 12 

 
                            

Ergebnis monatlicher 
Abschlag:              

 
 
 
*Die Gebührenhöhe für Sonderkunden wird individuell berechnet. Um eine erste Einschätzung der voraussichtlichen Gebührenhöhe zu erhalten nehmen Sie 
bitte mit uns Kontakt auf: nahwärme@cochem-zell.de  

Einmalige Gebühren: 
Unabhängig der Gebührenzone fallen nach Inbetriebnahme einmalige 
Kosten, in Form einer Hausanschlusskostenpauschale von 8.000 € an. 
Die Ortsgemeinde hält sich vor jeden Anschlussnehmer einen Rabatt 
von 1.000 € auf die Hausanschlusskosten zu gewähren. 
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